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Die Aktivrente ist in der Beratungspraxis 
angekommen. Lüth unterstützte deren 
Zielrichtung zwar grundsätzlich, monier-
te aber das Gesetzgebungsverfahren. 
Die Verbände erhielten vom BMF nur 
27 Stunden, um eine Stellungnahme 
zum Referentenentwurf abzugeben. 
Dies vermittle den Eindruck, dass der 
Gesetzgeber kein Interesse an einer 
fundierten Einschätzung der Praxis 
habe - so Lüth. Dies müsse sich 2026 
ändern.

Rund um die Kasse

Der Koalitionsvertrag von Union und 
SPD enthält drei Neuerungen im Kon-
text von Kasse und Zahlungsverkehr:

eine Registrierkassenpflicht ab 
01.01.2027 bei einem jährlichen 
Umsatz von mehr als 100.000 Euro, 
die Abschaffung der Belegaus- 
gabepflicht,
eine Pflicht für eine digitale  
Zahlungsoption. 

Das BMF veröffentlichte darüber hinaus 
Anfang 2026 den Bericht zur Evalu-
ierung des Gesetzes zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen. 

2026 ist steuerlich einiges zu er-
warten. In wertschätzender und 
von Verständnis geprägter At-
mosphäre gingen MDin Anette 
Wagner, Leiterin der BMF-Steu-
erabteilung, und DStV-Präsident 
StB Torsten Lüth frühzeitig in 
medias res. Die Anliegen von 
Lüth: Praktikabilität und Rechts-
sicherheit. 

Aktivrente, Kasse, Grunderwerbsteuer: 
DStV bei BMF-Steuerabteilungsleiterin

Lüth betonte, dass der DStV die geplan-
ten Maßnahmen als Paket verstehe. So 
müsse der Gesetzgeber die Bonpflicht 
zwingend abschaffen, wenn er die an-
deren beiden Pflichten einführt. Dies sei 
ein Gebot der Verhältnismäßigkeit: Der 
BMF-Evaluationsbericht zeige, dass die 
Belegausgabepflicht bei den Unterneh-
men viel höhere Kosten verursache, als 
es im Gesetzgebungsverfahren geschätzt 
worden sei.

Der DStV-Präsident gab darüber hinaus 
zu bedenken, dass der Evaluations-
bericht den Mehrwert einer Registrier-
kassenpflicht offen lasse. Um die Praxis 
nicht zu überfordern, müsse es daher 
begründete Ausnahmen geben. Darüber 
hinaus zeige sich, dass der Markt noch 
keine Kassen anbiete, die E-Rechnungs-
tauglich sind. So bestehe das Risiko, dass 
mit der E-Rechnungspflicht für alle ab 
2028 eine weitere neue Registrierkasse 
angeschafft werden muss. Dies würde 
insbesondere kleine Unternehmen über 
Gebühr belasten. Der DStV erwartet eine 
angemessene Übergangsregelung.

Frühzeitig Rechtssicherheit 

Der Regierungsentwurf des Neunten 
Steuerberatungsänderungsgesetzes 
(BR-Drs. 40/26) enthält zwei Neue-
rungen im Grunderwerbsteuergesetz: 
eine Verlängerung der Anzeigepflicht 
und die Vermeidung von doppelter 
Steuer bei „Signing“ und „Closing“. Der 
DStV hatte dies im Zuge des Steuer-
änderungsgesetzes 2025 angeregt 
(DStV-Info vom 12.11.2025). Da-
her begrüßt er diese Entwicklung, sieht 
aber weiteren Reformbedarf. 

Offen ist, was für die Steuervergünsti-
gungen für Immobilientransaktionen 
bei Personengesellschaften nach Aus-
laufen der Übergangsregelung (Ende 
2026) gilt. Lüth warb dafür, diese Frage 
frühzeitig in 2026 zu klären. Die klei-
nen und mittleren Kanzleien sowie 
Unternehmen bräuchten gerade in die-
sen wirtschaftlich belastenden Zeiten 
Planungssicherheit.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/Evaluierungsberichte/Evaluierung-Kassengesetz-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/Evaluierungsberichte/Evaluierung-Kassengesetz-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/Evaluierungsberichte/Evaluierung-Kassengesetz-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/Evaluierungsberichte/Evaluierung-Kassengesetz-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://dserver.bundestag.de/brd/2026/0040-26.pdf
https://www.dstv.de/themen/steuerrecht/tb-121-25-vj-dstv-nimmt-stellung-zum-steueraenderungsgesetz-2025
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Angesichts der sehr kurzen Umset-
zungszeit bei der Aktivrente brachte sich 
der DStV frühzeitig ein und übermittel-
te dem BMF in seiner Stellungnahme  
S 10/25 zahlreiche praxisrelevante Hinwei-
se. Mitte Februar veröffentlichte das BMF 
einen FAQ-Katalog zur Aktivrente. 

Begünstigter Personenkreis 
und Lohnarten

Die FAQ stellen klar: Entscheidend für 
die Steuerfreiheit ist allein die aktuelle 
Beschäftigung. Liegt ein abhängiges Ar-
beitsverhältnis vor, kann der Freibetrag 
genutzt werden – unabhängig davon, 
ob die Person zuvor selbstständig oder 
verbeamtet war. Wie vom DStV ange-

BMF veröffentlicht FAQ zur Aktivrente

Seit Jahresbeginn können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Rentenalter bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei verdienen. Die obers-
te deutsche Finanzbehörde veröffentlichte dazu wichtige Fragen und 
Antworten. Darin hat sie Anregungen des DStV aufgegriffen.

regt, ergänzt das BMF eine Klarstellung 
für geschäftsführende Gesellschafter. 
Bei ihnen hängt die Steuerfreiheit da-
von ab, ob Rentenversicherungsbeiträ-
ge gezahlt werden müssen.

Zudem stellt das BMF – wie vom DStV 
vorgeschlagen – klar, dass Sonder-
zahlungen (z. B. Urlaubs- oder Weih- 
nachtsgeld, Boni) grundsätzlich steuer- 
frei sind. Aber: Nur soweit sie zusam-
men mit dem laufenden Lohn den 
monatlichen Freibetrag von 2.000 Euro 
nicht überschreiten und auf Zeiträume 
entfallen, in denen die Voraussetzungen 
der Aktivrente erfüllt waren.

Mehrere Dienstverhältnisse 

Auch die vom DStV aufgeworfene Frage 
nach der Umsetzung der Steuerbefrei-
ung bei mehreren Dienstverhältnissen 
hat das BMF geklärt. Da die Steuerbe-
freiung beim Lohnsteuerabzugsverfah-
ren auf ein Dienstverhältnis beschränkt 
ist, können nicht ausgeschöpfte Frei-
betragsanteile nachträglich im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung ausge-
schöpft werden.

Technische Umsetzung

Für den Ausweis in der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung kündigt das 
BMF ein neues Datenfeld an, jedoch 
erst ab 2027. Für 2026 ist die Ein-
tragung in einer frei belegbaren Zeile  
mit der Bezeichnung „Steuerfreibetrag- 
Aktivrente“ vorzunehmen. 

Künstliche Intelligenz (KI) hält zu-
nehmend Einzug in den Kanzleialltag. 
Gleichzeitig wächst die Unsicherheit: 
Welche KI-Lösung passt wirklich zu den 
eigenen Anforderungen? Welche Tools 
sind ausgereift, datenschutzkonform 
und im Alltag praktikabel? Und worin 
unterscheiden sich die Angebote jen-
seits von Marketingversprechen tatsäch-
lich?

Die Marktübersicht 2026 des DStV 
setzt genau hier an. Sie bündelt 11 KI- 

11 KI-Tools: 
Marktübersicht 
2026

Welche KI-Tools eignen sich wirklich für Recherche und Assistenz in 
der Steuerberatung? Die DStV-Marktübersicht 2026 schafft Orientie-
rung: 11 Lösungen, neutral verglichen, kompakt, praxisnah, ohne Ran-
king und ohne „Gewinnerkür“. Als Entscheidungsgrundlage für Kanz- 
leien jeder Größe.

Tools, die aktuell für Recherche und 
Assistenz in der Steuerberatung re-
levant sind – von fachlicher Recher-
che über Dokumentenanalyse bis hin  
zur Unterstützung bei der Mandanten-
kommunikation. Verglichen werden die 
Lösungen anhand zentraler Katego-
rien: Status und Einsatzbereich, Zugang 
und Funktionalitäten, Quellen, Daten-
schutz und Schnittstellen, Testphase, 
Schulung und Support sowie Lizenzen 
und Preise. Ergänzt wird die Übersicht 
durch kompakte Anbieter-Steckbriefe 

mit Highlights und Prüfpunkten sowie 
durch konkrete Empfehlungen für die 
Auswahl.

Die Marktübersicht versteht sich als 
Startpunkt für eigene Tests und Pilot-
projekte. Sie ersetzt keine individuelle 
Prüfung, schafft aber Transparenz und 
Struktur für einen informierten Einstieg 
in den Einsatz von KI im Kanzleialltag.

Zur vollständigen Marktüber- 
sicht 2026 & Vergleichstabelle:
11 KI-Tools-Recherche & Assistenz

Zu den Anbieterprofilen 
auf tax&bytes:
KI-Recherche & -Assistenz | tax & bytes

https://www.taxandbytes.de/tools/kategorie/ki-recherche-assistenz
https://www.dstv.de/download-pool/digitale-transformation-in-der-steuerberatung-11-ki-tools-recherche-assistenz-2026-komplett
https://www.dstv.de/stellungnahmen-pool/dstv-stellungnahme-s-10-25-faq-zur-aktivrente-1
https://www.dstv.de/stellungnahmen-pool/dstv-stellungnahme-s-10-25-faq-zur-aktivrente-1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/FAQ-zur-Aktivrente.html
https://www.dstv.de/download-pool/digitale-transformation-in-der-steuerberatung-11-ki-tools-recherche-assistenz-2026-komplett
https://www.taxandbytes.de/tools/kategorie/ki-recherche-assistenz
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In seiner Stellungnahme zur Neu-
fassung der EU-Richtlinie über 
die Zusammenarbeit der Steuer-
behörden (DAC) fordert der DStV 
ein deutlich mutigeres Vorge-
hen der EU-Kommission. Die 
Befreiung von der Meldepflicht 
grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen wäre eine echte Ent-
lastung für den Berufsstand. Zu-
gleich würde die EU-Kommission 
ihr Versprechen wahr machen, 
Berichtspflichten abzubauen. 

Steuerberaterinnen und Steuerberater 
von der Meldepflicht befreien, Berufsge-
heimnis stärken, neue Berichtspflichten 
verhindern: Mit seiner Stellungnahme 
zur Neufassung der EU-Richtlinie über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hörden im Steuerbereich (2011/16/EU) 
bekräftigte der DStV seine Kritik an  
den bestehenden Meldepflichten grenz-
überschreitender Steuergestaltungen  
(§§ 138d ff. AO). 

In seiner Stellungnahme bemängelte 
der DStV, dass keine belastbaren Daten 
zu erzielten Steuermehreinnahmen 
aufgrund der Meldungen vorliegen. 
Auch wurden die anfallenden Kosten 
der Meldepflichten für Intermediäre, wie 
den Berufsstand, nicht ausreichend er-
mittelt. Es muss deshalb bezweifelt wer-
den, dass die Meldepflichten wirtschaft-

lich überhaupt sinnvoll sind. Durch die 
Meldungen laufen Steuerberater jedoch 
Gefahr, in Konflikt mit ihrer gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht zu geraten. 

Steuerberater von der  
Meldepflicht befreien

Obwohl die EU-Kommission bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit verspricht, 
Berichtspflichten erheblich reduzieren 
zu wollen, hatte sie bereits im Vorfeld 
des anstehenden Gesetzgebungsver-
fahrens zur Neufassung der Richtlinie 
verlautbart, dass eine Abschaffung der 
Meldepflichten nicht in ihrem Sinne sei. 

Als echte Entlastung schlägt der DStV 
deshalb vor, die Meldepflicht grenz-
überschreitender Steuergestaltungen 
vollständig auf die Steuerpflichtigen zu 
verlagern. Wie in anderen Steuerver-
fahren könnte der Berufsstand dann 
unterstützend für den Mandanten tä-
tig werden. Eine solche Reform würde 
Doppelmeldungen beseitigen, Kosten 
senken, Rechtsklarheit schaffen und 
den schwelenden Interessenkonflikt 
zwischen Meldepflicht und Berufsge-
heimnis aus der Welt schaffen. 

Ohne diesen Konflikt bestünde sicher-
lich auch kein Bedarf für die Rege-
lung der Verschwiegenheitspflicht der 
Rechtsberufe im Richtlinienvorschlag. 

Berufsgeheimnis stärken 

Soweit die EU-Kommission Intermediä-
re, wie Steuerberater, allerdings im An-
wendungsbereich der Meldepflicht be-
lässt, muss eine gesetzliche Klarstellung 
erfolgen, dass Steuerberater genau wie 
Rechtsanwälte vom Berufsgeheimnis 
umfasst sind. Schließlich ist nicht ge-
rechtfertigt, dass Rechtsberufe, die die-
selbe Tätigkeit in Steuerangelegenhei-
ten ausüben, gesetzlich unterschiedlich 
behandelt werden. 

Neue Berichtspflichten verhindern 

Gleichzeitig warnte der DStV vor der 
Einführung neuer Berichtspflichten. Eine 
weitere Meldepflicht über den Miss-
brauch von Briefkastenfirmen etwa, 
würden die Bemühungen zum Bürokra-
tieabbau schlicht „ad absurdum führen“.
Weniger Bürokratie und mehr Rechtssi-
cherheit: Der DStV fordert einen echten 
Neustart bei den Meldepflichten grenz-
überschreitender Steuergestaltungen. 
Der Vorschlag der EU-Kommission wur-
de für das 2. Quartal 2026 angekündigt. 
Die DStV-Stellungnahme ist auf der 
Homepage zu finden.  

DStV fordert: Steuerberater 
von Meldepflichten befreien

Hinweis auf die Rubrik „Bericht aus Brüssel“:  
In der Ausgabe 03/2026 des DStV-Organs „Die Steuerberatung“ 

erfahren Sie mehr über die DStV-Stellungnahme an die EU-Kommission 
für eine bessere EU-Gesetzgebung - wie stets in unserer Rubrik „Bericht 

aus Brüssel“.

https://www.dstv.de/stellungnahmen-pool/dstv-stellungnahme-e-03-26-dac-recast-final-de-en
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Deutscher Steuer- 
beraterverband e.V.

Erfolgreiche Steuerberatungskanzleien set-
zen auf unterschiedliche Strategien, um 
junge Menschen für den Beruf zu gewin-
nen. Vom Empfehlungsmarketing bis hin 
zu einer ausgefeilten Social Media-Strategie 
gibt es viele Möglichkeiten. Entscheidend 
ist, was am besten zur Kanzleikultur passt. 
In einem Punkt sind sich aber alle einig: 
Verbindlichkeit ist und bleibt das Funda-
ment, auf dem Vertrauen entsteht – sowohl 
im Recruiting als auch im Arbeitsalltag.

In einem Interview auf der Seite 
der Initiative GEMEINSAM handeln! 
berichten zwei Personalverantwortliche 
aus modernen Kanzleien, was für sie 
funktioniert - von der Ansprache junger 

Auch für die Gewinnung von Fach-
kräften gilt: Es führen viele Wege 
zum Erfolg. Auf der Seite der Initi-
ative GEMEINSAM handeln! schil-
dern zwei Kanzleien, wie sie neue 
Mitarbeitende begeistern. 

Menschen über das Onboarding bis zur 
Bindung engagierter Teammitglieder. Ein 
inspirierender Überblick für alle, die nach 
Ideen suchen, um ihre Kanzlei zukunfts-
stark aufzustellen. 

Ihr besonderes Augenmerk legten Verband 
und Versicherer auf die aktuellen Entwick-
lungen auf dem Versicherungsmarkt. Dazu 
gehört auch die Analyse der Rechtspre-
chung insbesondere zu haftungsrechtlichen 
Fragestellungen. Ziel ist es hier, bei Bedarf 
die bestehenden Versicherungsbedingun-

Der intensive fachliche Aus-
tausch rund um aktuelle Fragen 
des Versicherungsschutzes von 
Steuerberaterinnen und Steuer-
beratern stand in bewährter Wei-
se im Fokus des gemeinsamen 
Arbeitskreises von HDI und DStV. 
Erweitert um Vertreter der Roland 
Rechtsschutzversicherung hatte 
sich der Arbeitskreis turnusmä-
ßig in Köln zusammengefunden.  
Geleitet wurde die Sitzung erst-
mals durch DStV-Vizepräsident WP  
Stefan Dreßler.

gen im Interesse des Berufsstands praxis-
gerecht weiterzuentwickeln. 

Ebenfalls in der Diskussion standen ge-
eignete Maßnahmen, um die Vorteile der 
Mitgliedschaft in den regionalen Steuerbe-
raterverbänden mit Blick auf die besonde-
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DStV und HDI im Austausch zu 
Versicherungsfragen des Berufsstands

ren Konditionen beim Versicherungsschutz 
künftig noch besser herauszustellen. Der 
vertrauensvolle Austausch wird auch 2026 
fortgesetzt.

Erfolgsrezepte 
für die 
Gewinnung 
junger Talente 

mailto:dstv.berlin%40dstv.de?subject=DStV%2C%20Ausgabe%203-2021
https://www.facebook.com/people/Deutscher-Steuerberaterverband-eV/61569168716165/?locale=de_DE
https://www.facebook.com/people/Deutscher-Steuerberaterverband-eV/61569168716165/?locale=de_DE
https://www.facebook.com/steuerberatertag/
https://www.instagram.com/steuerberatertag/
https://www.dstv.de/
https://www.fachberaterdstv.de/
http://www.steuerberatertag.de
http://www.steuerberater.de
http://www.dstv-praxenvergleich.de
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https://www.linkedin.com/company/5840390/admin/dashboard/
https://www.initiative-gemeinsam-handeln.de/fachkraefte-gewinnen/wie-moderne-kanzleien-talente-gewinnen
https://www.initiative-gemeinsam-handeln.de/fachkraefte-gewinnen/wie-moderne-kanzleien-talente-gewinnen

